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Öffentliche Ausschreibung 
              

Beauftragte/r für Gleichstellung und für Belange von 

Menschen mit Behinderung 
 

Die Stadt Wildau beabsichtigt, gemäß §§ 4 und 5 der Hauptsatzung der Stadt Wildau, eine/n 

Beauftragte/n für Gleichstellung und für Belange von Menschen mit Behinderung zu benennen.  

In dieser Doppelfunktion übernehmen Sie folgende Hauptaufgaben: 

 

Gleichstellung: 

- gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen 

  in Gesellschaft und Politik, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit 

- Beratung der Verwaltung bei frauen- und gleichstellungspolitischen Fragestellungen 

- Hilfe und Beratung in Gewalt- und Notsituationen 

 

Belange von Menschen mit Behinderungen: 

- Sensibilisierung der Stadtgesellschaft, Kontakte zu Vereinen, Institutionen, Verbänden 

-  Barrierefreiheit im öffentlichen Raum / Erhebung von Daten und deren Fortschritt 

-  Anhörungs- und Vorschlagsrecht (u.a. bei Bauvorhaben) in den Gremien der Stadt 

 

Zur Erfüllung dieser Aufgaben steht sowohl in der Stadt Wildau als auch beim Landkreis 

Dahme-Spreewald ein enges Netzwerk mit vielfältigen Akteuren unterstützend zur Seite. Die 

Stadt Wildau gewährt für die Übernahme dieses Ehrenamtes eine monatliche 

Aufwandsentschädigung in Höhe von derzeit 50,00 Euro. 

 

Sie sollten ein hohes Maß an Flexibilität und Selbstständigkeit mitbringen. Vorausgesetzt 

werden eine hohe Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit, Organisationsfähigkeit sowie 

Entscheidungsfähigkeit. Darüber hinaus sind Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, 

Gesprächsführungstechnik und Verschwiegenheit sehr wichtig.  

 

Wir bitten engagierte Bürgerinnen und Bürger, die Interesse an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit 

haben, sich bis zum 31. Mai 2024 an den Bürgermeister der Stadt Wildau, Herrn Frank Nerlich, 

Karl-Marx-Straße 36, 15745 Wildau zu wenden. 

 

Die Bestellung des/der Beauftragte/n für Gleichstellung und für Belange von Menschen mit 

Behinderung erfolgt voraussichtlich in der Sitzung der Stadtverordneten der Stadt Wildau 

am 24. September 2024.  

 

Wildau, den 10.04.2024 

 

 

 

Frank Nerlich 

Bürgermeister 

 


